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Jahrgang 22 Nauen, den 29.12.2015                                      02/2015

für den
Wasser- und Abwasserverband „Havelland“

AMTSBLATT
mit den Mitgliedsgemeinden

Beetzseeheide (OT Gortz),  Brieselang,  Groß Kreutz (Havel) (OT Deetz und OT Schmergow), Päwesin, 
Roskow (OT Roskow und OT Weseram), Wustermark sowie den Städten Ketzin/Havel und Nauen

in den Landkreisen Havelland und Potsdam-Mittelmark
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BESCHLUSS-NR: 04/2015

der Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“
über die Genehmigung des Jahresabschlusses 2014 und die Entlastung 

des Verbandsvorstehers für das Wirtschaftsjahr 2014

Auf ihrer Sitzung am 26. November 2015 wurde durch die 
Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes 
„Havelland“ beschlossen, auf der Grundlage des erteilten 
Bestätigungsvermerkes des Wirtschaftsprüfungsunternehmens 
Liedtke den Jahresabschluss 2014 des Verbandes zu geneh-
migen und den Verbandsvorsteher für das Wirtschaftsjahr 
2014 zu entlasten.

Der Jahresüberschuss in Höhe von 52.000,29 € wird zur 
Einstellung in den Gewinnvortrag verwendet.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Stimmen: 90
davon anwesend: 86
„Ja“ - Stimmen:  86
„Nein“ - Stimmen: –
Stimmenenthaltung: –

Nauen, den 26.11.2015

Wilhelm Garn Thomas Seelbinder
Vorsitzender der Verbandsvorsteher
Verbandsversammlung

BESCHLUSS-NR: 06/2015

der Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“
 zur 1. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren 
für die Versorgung der Grundstücke mit Trinkwasser im Verbandsgebiet 
des Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“ vom 15. Mai 2014

(Trinkwassergebührensatzung)

Präambel:
Aufgrund des § 3 Abs. 1 und 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 
286), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I Nr. 32), der §§ 6, 8 Abs. 4 des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg vom 10. Juli 2014 (GVBl. I Nr. 32) und der §§ 1, 2 und 6 des Kom-
munalabgabengesetzes für das Land Brandenburg in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBl. I S. 174), 
zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I Nr. 32) hat die Verbandsversammlung des Wasser- und 
Abwasserverbandes „Havelland“ in ihrer Sitzung am 26. November 2015 die nachstehende Änderungssatzung beschlossen:

BESCHLUSS-NR.: 05/2015

der Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“
 zur Bestellung eines Wirtschaftsprüfungsunternehmens zur Prüfung 

des Jahresabschlusses 2015

„Die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserver-
bandes „Havelland“ beschließt, den Auftrag für die Prüfung 
des Jahresabschlusses 2015 an den

Wirtschaftsprüfer · Steuerberater
Frank Liedtke

Anna-Louisa-Karsch-Straße 9
10178 Berlin

zu erteilen.“

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Stimmen: 90
davon anwesend: 86
„Ja“ - Stimmen:  86
„Nein“ - Stimmen: –
Stimmenenthaltung: –

Nauen, den 26.11.2015

Wilhelm Garn Thomas Seelbinder
Vorsitzender der Verbandsvorsteher
Verbandsversammlung
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Artikel 1
§ 2 Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:

„(2) Die Höhe der Grundgebühr bemisst sich nach der Di-
mensionierung des Wasserzählers und beträgt jährlich pro 
Hausanschluss:

a) im Versorgungsgebiet des Verbandes bei Wasserzählern mit 
einer Dimensionierung nach Nenndurchflussleistung:
Nenndurchfluss Grundgebühr in €
Qn 2,5   58,00
Qn 6 460,00
Qn 10 981,00
Qn 15 1.636,00
bis Qn 40 2.454,00
Qn 60 4.908,00
bis Qn 150 9.203,00
> Qn 150 12.271,00
jeweils zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Verfügt das Grundstück über keinen Wasserzähler, wird 
für die Ermittlung der Grundgebühr eine Zählergröße von 
Qn 2,5 zugrunde gelegt.

b) im Versorgungsgebiet des Verbandes bei Wasserzählern mit 
einer Dimensionierung nach Dauerdurchflussleistung:
Dauerdurchfluss Grundgebühr in €
Q3 4 58,00

Q3 10 460,00
Q3 16 981,00
Q3 25 1.636,00
Q3 40 2.454,00
Q3 63 4.908,00
Q3 100 9.203,00
> Q3 100 12.271,00
jeweils zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Verfügt das Grundstück über keinen Wasserzähler, wird 
für die Ermittlung der Grundgebühr eine Zählergröße von 
Q3 4 zugrunde gelegt.“

Artikel 2
Die Änderungssatzung tritt zum 01.01.2016 in Kraft.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Stimmen: 90
davon anwesend: 86
„Ja“ - Stimmen:  86
„Nein“ - Stimmen: –
Stimmenenthaltung: –

Nauen, den 26.11.2015

Wilhelm Garn Thomas Seelbinder
Vorsitzender der Verbandsvorsteher
Verbandsversammlung

BESCHLUSS-NR: 07/2015

der Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“
 zur 1. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren 
für die Entwässerung der Grundstücke im Verbandsgebiet des Wasser- 

und Abwasserverbandes „Havelland“ vom 15. Mai 2014
(Schmutzwassergebührensatzung)

Präambel:
Aufgrund des § 3 Abs. 1 und 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286), 
zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I Nr. 32), der §§ 6, 8 Abs. 4 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg vom 10. Juli 2014 (GVBl. I Nr. 32) und der §§ 1, 2 und 6 des Kommunalabgaben-
gesetzes für das Land Brandenburg in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBl. I S. 174), zuletzt geändert 
durch Art. 10 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I Nr. 32) hat die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserver-
bandes „Havelland“ in ihrer Sitzung am 26. November 2015, die nachstehende Änderungssatzung beschlossen:

Artikel 1
§ 2 Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:

„(2) Die Höhe der Grundgebühr bemisst sich nach der Di-
mensionierung des Wasserzählers und beträgt jährlich pro 
Hausanschluss:

a) im Versorgungsgebiet des Verbandes bei Wasserzählern mit 
einer Dimensionierung nach Nenndurchflussleistung:
Nenndurchfluss Grundgebühr in €
Qn 2,5  54,00
Qn 6  130,00
Qn 10  216,00
Qn 15  324,00

bis Qn 40  864,00
Qn 60  1.296,00
bis Qn 150  3.240,00
> Qn 150  8.100,00.

Verfügt das Grundstück über keinen Wasserzähler, wird 
für die Ermittlung der Grundgebühr eine Zählergröße von 
Qn 2,5 zugrunde gelegt.

b)  im Versorgungsgebiet des Verbandes bei Wasserzählern mit 
einer Dimensionierung nach Dauerdurchflussleistung:
Dauerdurchfluss Grundgebühr in €
Q3 4 54,00
Q3 10 130,00
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Q3 16 216,00
Q3 25 324,00
Q3 40 864,00
Q3 63 1.296,00
Q3 100 3.240,00 
> Q3 100 8.100,00.

 Verfügt das Grundstück über keinen Wasserzähler, wird 
für die Ermittlung der Grundgebühr eine Zählergröße von 
Q3 4 zugrunde gelegt.“

Artikel 2
Die Änderungssatzung tritt zum 01.01.2016 in Kraft.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Stimmen: 90
davon anwesend: 86
„Ja“ - Stimmen:  86
„Nein“ - Stimmen: –
Stimmenenthaltung: –

Nauen, den 26.11.2015

Wilhelm Garn Thomas Seelbinder
Vorsitzender der Verbandsvorsteher
Verbandsversammlung

Beschluss-Nr.: 08/2015

der Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“
 über den Wirtschaftsplan 2016

Zusammenstellung nach § 14 Abs. 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2016

Auf Grund des § 7 Nr. 3 der Eigenbetriebsverordnung hat die Verbandsversammlung durch Beschluss vom 26. November 
2015 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt.     

(alle Angaben in Tausend Euro [Te])        

Es betragen   
  Insgesamt davon Schmutzwasser davon Trinkwasser
1.1. im Erfolgsplan 
 die Erträge 14.347,0 Te 9.374,2 Te 4.972,8 Te

 die Aufwendungen 14.230,9 Te 9.367,6 Te 4.863,3 Te

 der Jahresgewinn 116,1 Te 6,6 Te 109,5 Te

1.2. im Finanzplan    
 Mittelzufluss / Mittelabfluss    
 aus laufender Geschäftstätigkeit 6.724,0 Te 3.162,2 Te 3.561,8 Te

 Mittelzufluss / Mittelabfluss   
 aus der Investitionstätigkeit -2.712,0 Te -1.502,0 Te -1.210,0 Te

 Mittelzufluss / Mittelabfluss   
 aus der Finanzierungstätigkeit -1.790,8 Te 3.296,7 Te -5.087,5 Te

2. Es werden festgesetzt   

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf 0,0 Te 0,0 Te 0,0 Te

2.2. der Gesamtbetrag der 
	 Verpflichtungsermächtigungen  0,0 Te 0,0 Te 0,0 Te

2.3. die Verbandsumlage 0,0 Te 0,0 Te 0,0 Te

Nach § 19 Absatz 2 Satz 1 GKG haben die einzelnen Verbandsmitglieder keine Anteile zu tragen.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Stimmen: 90
davon anwesend: 86
„Ja“ - Stimmen:  86
„Nein“ - Stimmen: –
Stimmenenthaltung: – 

Nauen, den 26.11.2015

Wilhelm Garn Thomas Seelbinder
Vorsitzender der Verbandsvorsteher
Verbandsversammlung
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BESCHLUSS-NR: 09/2015

der Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“
 zur Höhe des Kassenkredites im Wirtschaftsjahr 2016

Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit benötigt der Was-
ser- und Abwasserverband „Havelland“ Kassenkredite. Diese 
sind mit in-Kraft-treten der neuen Eigenbetriebsverordnung 
nicht mehr automatisch Bestandteil der Festsetzungen des 
Wirtschaftsplanes, sondern durch separaten Beschluss der 
Verbandsversammlung analog § 76 Abs. 2 BbgKVerf fest-
zusetzen.

Die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserver-
bandes „Havelland“ hat auf ihrer Sitzung am 26.11.2015 nach 
§ 76 Abs. 2 BbgKVerf folgenden Beschluss gefasst:

„Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird mit einem Sechs-
tel der im Wirtschaftsplan 2016 veranschlagten Einnahmen 
(Erträge), also auf 

2.391.170 EUR
festgesetzt.“

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Stimmen: 90
davon anwesend: 86
„Ja“ - Stimmen:  86
„Nein“ - Stimmen: –
Stimmenenthaltung: –

Nauen, den 26.11.2015

Wilhelm Garn Thomas Seelbinder
Vorsitzender der Verbandsvorsteher
Verbandsversammlung 

Lfd.- Bezeichnung Wertansatz im
 Nr.:  Wirtschaftsplan 

1. Wasserwerk Radelandberg Nord, Wasserbehälter 400.000 €  

BESCHLUSS-NR: 10/2015

der Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“
 über die Ermächtigung des Verbandsvorstehers zur Auftragsvergabe im

Rahmen des Wirtschaftsplanes 2016

Auf ihrer Sitzung am 26. November 2015 wurde durch die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes „Havel-
land“ der Verbandsvorsteher ermächtigt, für die nachstehend aufgeführten Vorhaben, welche Bestandteil des Wirtschaftsplanes 
2016 des Verbandes sind, Auftragsvergaben durchzuführen:

Die Vorhaben sind gemäß den Vorschriften der VOB auszuschreiben. Diese Ermächtigung des Verbandsvorstehers gilt unter 
der Voraussetzung, dass das wirtschaftlichste Angebot, welches den Zuschlag erhält, nicht den Haushaltsansatz im Wirtschafts-
plan übersteigt.

Die im Rahmen dieser Ermächtigung durchgeführten Auftragsvergaben sind der Verbandsversammlung jeweils auf ihrer 
nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Stimmen: 90
davon anwesend: 86
„Ja“ - Stimmen:  86
„Nein“ - Stimmen: –
Stimmenenthaltung: –

Nauen, den 26.11.2015

Wilhelm Garn Thomas Seelbinder
Vorsitzender der Verbandsvorsteher
Verbandsversammlung



Wasser- und Abwasserverband „Havelland“Nauen, den 29. Dezember 2015 7

 BESCHLUSS-NR: 12/2015
der Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“

 über die Genehmigung einer Eilentscheidung zur Transportleistung 
der mobilen Fäkalentsorgung

BESCHLUSS-NR: 11/2015

der Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“
 über die Genehmigung einer Eilentscheidung zur Erneuerung 

der Trinkwasserleitung in der Markeer Straße in der Stadt Nauen, 
Ortsteil Schwanebeck

Auf ihrer Sitzung am 26. November 2015 wurde durch die 
Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes 
„Havelland“, die Eilentscheidung zur Erneuerung der Trink-
wasserleitung in der Markeer Straße in der Stadt Nauen, Ortsteil 
Schwanebeck, des Vorsitzenden der Verbandsversammlung 
und des Verbandsvorstehers vom 27. Juli 2015 i.S .v. § 58 S.2 
BbgKVerf i.V.m. § 8 Abs. 1 GKG genehmigt.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Stimmen: 90
davon anwesend: 86
„Ja“ - Stimmen:  86
„Nein“ - Stimmen: –
Stimmenenthaltung: –

Nauen, den 26.11.2015

Wilhelm Garn Thomas Seelbinder
Vorsitzender der Verbandsvorsteher
Verbandsversammlung

Auf ihrer Sitzung am 26. November 2015 wurde durch die 
Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes 
„Havelland“, die Eilentscheidung zur Transportleistung der 
mobilen Fäkalentsorgung , des Vorsitzenden der Verbandsver-
sammlung und des Verbandsvorstehers vom 10. Juni 2015 i.S.v. 
§ 58 S. 2 BbgKVerf i.V.m. § 8 Abs. 1 GKG genehmigt.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Stimmen: 90
davon anwesend: 86
„Ja“ - Stimmen:  86
„Nein“ - Stimmen: –
Stimmenenthaltung: –

Nauen, den 26.11.2015

Wilhelm Garn Thomas Seelbinder
Vorsitzender der Verbandsvorsteher
Verbandsversammlung
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Bekanntmachung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 
des Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“

Gemäß § 33 (3) der Eigenbetriebsverordnung für das Land 
Brandenburg wird hiermit der Jahresabschluss des Wasser- 
und Abwasserverbandes „Havelland“ öffentllich bekannt 
gemacht.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2014 des Wasser- und Abwas-
serverbandes „Havelland“ wurde in der Sitzung der Verbands-
versammlung vom 26.11.2015 wie folgt festgestellt:

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2014 des Wasser- und 
Abwasserverbandes „Havelland“ wird festgestellt und 
der Verbandsvorsteher entlastet.

2. Dem Verbandsvorsteher, Thomas Seelbinder, wird für das 
Wirtschaftsjahr 2014 Entlastung erteilt.

3. Der Jahresüberschuss beträgt 52.000,29 EUR und wird 
zur Einstellung in den Gewinnvortrag verwendet.

Der Jahresabschluss liegt in der Geschäftsstelle des Wasser- 
und Abwasserverbandes „Havelland“, Sankt-Georgen-Straße 
7, 14641 Nauen zu jedermanns Einsicht eine Woche öffentlich 
aus. Die Auslegung beginnt am 11.01.2016 und endet am 
15.01.2016.

Sprechzeiten
Montag: von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag: von 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch: von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Donnerstag: von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Freitag: nach Vereinbarung 
 (oder nach telefonischer Anmeldung).

Nauen, den 26.11.2015

Wilhelm Garn  Thomas Seelbinder
Vorsitzender der  Verbandsvorsteher
Verbandsversammlung

Bekanntgabe und Hinweis zur öffentlichen Auslegung
des Wirtschaftsplanes des Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“ 

für das Wirtschaftsjahr 2016

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wurde am 
26. November 2015 durch die Verbandsversammlung des 
Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“ beschlossen. 
Der Wirtschaftsplan ist genehmigungsfrei.

Jede(r) hat das Recht auf Einsichtnahme in den Wirtschaftsplan 
2016 einschließlich seiner Anlagen.

Dieser liegt in der Geschäftsstelle des Wasser- und Ab-
wasserverbandes „Havelland“, Sankt-Georgen-Straße 7, 
14641 Nauen zu jedermanns Einsicht eine Woche öffentlich 
aus. Die Auslegung beginnt am 11.01.2016 und endet am 
15.01.2016.

Sprechzeiten
Montag:  von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag: von 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch: von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Donnerstag: von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Freitag:  nach Vereinbarung 
  (oder nach telefonischer Anmeldung).

Nauen, den 26.11.2015

Wilhelm Garn  Thomas Seelbinder
Vorsitzender der  Verbandsvorsteher
Verbandsversammlung
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Öffentliche Bekanntmachung des
Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“

Der Wasser- und Abwasserverband ,,Havelland“ (WAH) gibt bekannt, dass ab

31. März 2015

die Trinkwasserleitung in Nauen

– Waldemarstraße –

Gemarkung: Nauen

Flur: 28

Flurstücke: 24, 203, 204, 207, 216, 217, 226 und 231

freigegeben ist.

Somit tritt laut Trinkwasserversorgungssatzung des Verbandes 

entsprechend § 4 ff. der Anschluss- und Benutzungszwang 
in Kraft.

Die Wasserzähler werden durch den Technischen Be-
reich des WAH installiert. Die Eigentümer haben ihre 
Grundstücksversor gungsanlage, einschließlich des Wasser-
zählerhaltebügels, vorzubereiten.

Grundstückseigentümer, die ihren Antrag auf Anschluss noch 
nicht gestellt haben, werden aufgefordert, diesen umgehend 
in der Geschäftsstelle des Verbandes zu stellen.

Nauen, den 11. Dezember 2015 Seelbinder
    Verbandsvorsteher
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Öffentliche Bekanntmachung des
Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“

Der Wasser- und Abwasserverband ,,Havelland“ (WAH) gibt bekannt, dass ab

19. Mai 2015

die Trinkwasserleitung in der Gemeinde Brieselang

– Heideweg –

Gemarkung: Brieselang

Flur: 3

Flurstücke: 107/2

freigegeben ist.

Somit tritt laut Trinkwasserversorgungssatzung des Verbandes 

entsprechend § 4 ff. der Anschluss- und Benutzungszwang 
in Kraft.

Die Wasserzähler werden durch den Technischen Be-
reich des WAH installiert. Die Eigentümer haben ihre 
Grundstücksversor gungsanlage, einschließlich des Wasser-
zählerhaltebügels, vorzubereiten.

Grundstückseigentümer, die ihren Antrag auf Anschluss noch 
nicht gestellt haben, werden aufgefordert, diesen umgehend 
in der Geschäftsstelle des Verbandes zu stellen.

Nauen, den 19. Oktober 2015 Seelbinder
    Verbandsvorsteher

Öffentliche Bekanntmachung des
Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“

Der Wasser- und Abwasserverband ,,Havelland“ gibt bekannt, dass ab

31. März 2015

die Schmutzwasserleitung in Nauen

– Waldemarstraße –

Gemarkung: Nauen

Flur: 28

Flurstücke: 24, 118/2, 140, 203, 204, 216, 217, 
 226 und 231
freigegeben ist.

Somit tritt laut Schmutzwasserbeseitigungssatzung des Ver-
bandes § 6 der Anschluss- und Benutzungszwang in Kraft.
Alle Grundstückseigentümer, die zum Anschluss an das 
öffentliche Schmutzwassernetz verpflichtet sind, werden 
aufgefordert, diesen umgehend in der Geschäftsstelle des 
Verbandes einzureichen. Von der Bekanntmachung werden 
die bereits freigegebenen Teilstücke nicht berührt. 

Nauen, den 11. Dezember 2015 Seelbinder
    Verbandsvorsteher

Öffentliche Bekanntmachung des
Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“

Der Wasser- und Abwasserverband ,,Havelland“ gibt bekannt, dass ab

12. August 2015

die Trinkwasserleitung in Wustermark 
                  OT Elstal
– B-Plan E 19 „Kiefernsiedlung Nord-West 3. BA“
   (Ginsterweg) der Gemeinde Wustermark

Gemarkung: Elstal

Flur: 16

Flurstücke: 127, 128, 129, 242, 243, 244, 245, 246, 247,
 248, 249, 250, 251, 254, 255, 256, 257, 258, 
 259, 260, 261, 262, 263 und 264

freigegeben ist.

Somit tritt laut Trinkwasserversorgungssatzung des Verbandes 
entsprechend § 4 ff. der Anschluss- und Benutzungszwang 
in Kraft.

Die Wasserzähler werden vom Verband installiert. Die Eigentü-
mer haben ihre Grundstücksversor gungsanlage, einschließlich 
des Wasserzählerhaltebügels, vorzubereiten.

Grundstückseigentümer, die ihren Antrag auf Anschluss noch 
nicht gestellt haben, werden aufgefordert, diesen umgehend 
in der Geschäftsstelle des Verbandes zu stellen.

Nauen, den 12. August 2015 Seelbinder
    Verbandsvorsteher
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Öffentliche Bekanntmachung des
Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“

Der Wasser- und Abwasserverband ,,Havelland“ gibt bekannt, dass ab

12. August 2015

die Schmutzwasserleitung in Wustermark 
     OT Elstal
– B-Plan E 19 „Kiefernsiedlung Nord-West 3. BA“
   (Ginsterweg) der Gemeinde Wustermark

Gemarkung: Elstal

Flur: 16

Flurstücke: 127, 128, 129, 242, 243, 244, 245, 246, 247,
 248, 249, 250, 251, 254, 255, 256, 257, 258, 

 259, 260, 261, 262, 263 und 264
freigegeben ist.
Somit tritt laut Schmutzwasserbeseitigungssatzung des Ver-
bandes § 6 der Anschluss- und Benutzungszwang in Kraft.
Alle Grundstückseigentümer, die zum Anschluss an das 
öffentliche Schmutzwassernetz verpflichtet sind, werden 
aufgefordert, diesen umgehend in der Geschäftsstelle des 
Verbandes einzureichen. 

Nauen, den 12. August 2015 Seelbinder
    Verbandsvorsteher

Öffentliche Bekanntmachung des
Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“

Der Wasser- und Abwasserverband ,,Havelland“ gibt bekannt, dass ab

12. August 2015
die Trinkwasserleitung in Nauen, OT Wachow
– B-Plan „Ehemaliger Festplatz“ - Stadt Nauen
   OT Wachow – 
Gemarkung: Wachow
Flur: 6
Flurstücke: 228: Teilstücke 1, 3, 5 und 7 
 (Schulstraße)
Flurstücke: 227, 228: Teilstücke 2, 4 und 6
 (Tremmener Weg)
freigegeben ist.

Somit tritt laut Trinkwasserversorgungssatzung des Verbandes 
entsprechend § 4 ff. der Anschluss- und Benutzungszwang 
in Kraft.

Grundstückseigentümer, die ihren Antrag auf Anschluss noch 
nicht gestellt haben, werden aufgefordert, diesen umgehend 
in der Geschäftsstelle des Verbandes zu stellen.

Grundstückseigentümer, die ihren Antrag auf Anschluss noch 
nicht gestellt haben, werden aufgefordert, diesen umgehend 
in der Geschäftsstelle des Verbandes zu stellen.

Nauen, den 12. August 2015 Seelbinder
    Verbandsvorsteher

Öffentliche Bekanntmachung des
Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“

Der Wasser- und Abwasserverband ,,Havelland“ gibt bekannt, dass ab

12. August 2015
die Schmutzwasserleitung in Nauen, OT Wachow
– B-Plan „Ehemaliger Festplatz“ - Stadt Nauen
   OT Wachow – 
Gemarkung: Wachow
Flur: 6
Flurstücke: 228: Teilstücke 1, 3, 5 und 7 
 (Schulstraße)
Flurstücke: 227, 228: Teilstücke 2, 4 und 6
 (Tremmener Weg)
freigegeben ist.

Somit tritt laut Schmutzwasserbeseitigungssatzung des Ver-
bandes § 6 der Anschluss- und Benutzungszwang in Kraft.

Alle Grundstückseigentümer, die zum Anschluss an das 
öffentliche Schmutzwassernetz verpflichtet sind, werden 
aufgefordert, diesen umgehend in der Geschäftsstelle des 
Verbandes einzureichen. Von der Bekanntmachung werden 
die bereits freigegebenen Teilstücke nicht berührt. 

Nauen, den 12. August 2015 Seelbinder
    Verbandsvorsteher
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Öffentliche Bekanntmachung des
Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“

Der Wasser- und Abwasserverband ,,Havelland“ gibt bekannt, dass ab

19. August 2015

die Trinkwasserleitung in Nauen

– B-Plan-Nr. NAU 0015/93 „SW A2“ –

Gemarkung: Nauen

Flur: 18

Flurstücke: Rühleweg - 748, 749, 761, 762, 767, 768, 
 773 und 774
 Heuweg - 752, 754, 764, 769, 770, 771 
 und 772
 An der Heuwiese - 7 42
freigegeben ist.

Somit tritt laut Trinkwasserversorgungssatzung des Verbandes 
entsprechend § 4 ff. der Anschluss- und Benutzungszwang 
in Kraft.

Die Wasserzähler werden vom Wasser- und Abwasserver-
band „Havelland“ installiert. Die Eigentümer haben ihre 
Grundstücksversor gungsanlage, einschließlich des Wasser-
zählerhaltebügels, vorzubereiten.

Grundstückseigentümer, die ihren Antrag auf Anschluss noch 
nicht gestellt haben, werden aufgefordert, diesen umgehend 
in der Geschäftsstelle des Verbandes zu stellen.

Nauen, den 12. August 2015 Seelbinder
    Verbandsvorsteher

Öffentliche Bekanntmachung des
Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“

Der Wasser- und Abwasserverband ,,Havelland“ gibt bekannt, dass ab

19. August 2015

die Schmutzwasserleitung in Nauen

– B-Plan-Nr. NAU 0015/93 „SW A2“ –

Gemarkung: Nauen

Flur: 18

Flurstücke: Rühleweg - 748, 749, 761, 762, 767, 768, 
 773 und 774
 Heuweg - 752, 754, 764, 769, 770, 771 
 und 772
 An der Heuwiese - 742
freigegeben ist.

Somit tritt laut Schmutzwasserbeseitigungssatzung des Ver-
bandes § 6 der Anschluss- und Benutzungszwang in Kraft.

Alle Grundstückseigentümer, die zum Anschluss an das 
öffentliche Schmutzwassernetz verpflichtet sind, werden 
aufgefordert, diesen umgehend in der Geschäftsstelle des 
Verbandes einzureichen. Von der Bekanntmachung werden 
die bereits freigegebenen Teilstücke nicht berührt. 

Nauen, den 19. August 2015 Seelbinder
    Verbandsvorsteher

Öffentliche Bekanntmachung des
Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“

Der Wasser- und Abwasserverband ,,Havelland“ (WAH) gibt bekannt, dass ab

30. November 2015

die Trinkwasserleitung in Nauen

– Robert-Bosch-Straße –

Gemarkung: Nauen

Flur: 17

Flurstück: 59/33

freigegeben ist.

Somit tritt laut Trinkwasserversorgungssatzung des Verbandes 

entsprechend § 4 ff. der Anschluss- und Benutzungszwang 
in Kraft.

Die Wasserzähler werden durch den Technischen Be-
reich des WAH installiert. Die Eigentümer haben ihre 
Grundstücksversor gungsanlage, einschließlich des Wasser-
zählerhaltebügels, vorzubereiten.

Grundstückseigentümer, die ihren Antrag auf Anschluss noch 
nicht gestellt haben, werden aufgefordert, diesen umgehend 
in der Geschäftsstelle des Verbandes zu stellen.

Nauen, den 3. Dezember 2015 Seelbinder
    Verbandsvorsteher


